
Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bramsche
GmbH hat in seiner Sitzung am 03.02.2022
eine Änderung der nachstehenden Allge-
meinen Tarife und Preise beschlossen.

Preisblatt für die Versorgung mit Strom
Gültig ab 01.04.2022

Nachfolgendes gilt für die Grundversorgung von Bestandskunden
Tarifpreise ohne mit

Schwachlastregelung Schwachlastregelung
Haushaltsbedarf und landwirtschaftlicher Bedarf
Grundversorgungstarif I
bis 3.200 kWh/Jahr Netto Brutto Netto Brutto
Arbeitspreis bis 3.200 kWh 0,2636 € 0,3137 € 0,2691 € 0,3202 €
Schwachlast-Arbeitspreis kWh 0,2036 € 0,2423 €
Grundpreis Monat 6,50 € 7,74 € 6,50 € 7,74 €
Grundversorgungstarif II
ab 3.201 kWh/Jahr Netto Brutto Netto Brutto
Arbeitspreis ab 3.201 kWh 0,2561 € 0,3048 € 0,2691 € 0,3202 €
Schwachlast-Arbeitspreis kWh 0,2036 € 0,2423 €
Grundpreis Monat 8,50 € 10,12 € 8,50 € 10,12 €
gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf
Grundversorgungstarif Netto Brutto Netto Brutto
Arbeitspreis kWh 0,2636 € 0,3137 € 0,2866 € 0,3411 €
Schwachlast-Arbeitspreis2) kWh 0,2036 € 0,2423 €
Grundpreis Monat 13,50 € 16,07 € 13,50 € 16,07 €
2) Schwachlastzeit von 23.00 bis 5.00 Uhr
In den Arbeitspreisen ist die Stromsteuer gemäß § 3 Stromsteuergesetz
(StromStG) enthalten. Sie beträgt 2,05 Ct/kWh. Für Kunden, die gemäß § 9
StromStG einen reduzierten Steuersatz zu zahlen haben, werden die Arbeits-
preise des Allgemeinen Tarifs entsprechend herabgesetzt.
Zu den vorgenannten Nettopreisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer von zzt.
19 % hinzuzurechnen. In den vorgenannten Bruttopreisen ist diese bereits enthalten.
Die Konzessionsabgabe ist nach der zzt. geltenden Vorschrift (KAV in der Neu-
fassung vom 01.11.2006) in den Strompreisen enthalten.
Bramsche, den 17. Februar 2022 Stadtwerke Bramsche

- Geschäftsführung -


